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MANDERSCHEID

A. Manderscheid
I. Die M.er waren eines der vielen Edelher-

rengeschlechter (im 12./13. Jh. als liberi homines
und nobiles qualifiziert) der Eifel, eines Stammes
mit den Herren von Kerpen, von denen sie sich
zu Beginn des 13. Jh.s trennten. Sie benannten
sich nach der Niederburg M. auf dem Ostufer
der Lieser – die ältere Oberburg M. war trierisch
– und fungierten ursprgl. als Ortsvögte über den
dortigen Grundbesitz der Abtei Echternach, von
deren Altarvögten, den Gf.en von Luxemburg,
ihr Stammsitz lehnsabhängig war. Ihr Besitz in
Oberkail (bei Wittlich) ging um die Mitte des 14.
Jh.s allerdings vom Kfsm. Trier zu Lehen. Bis
um 1400 verblieben die M.er in ihrem nächsten,
politisch von Luxemburg und Trier dominier-
ten, wirtschaftlich kargen Umfeld. Dann setzte
eine durch Kinderreichtum, Heiratspolitik und
das Aussterben benachbarter Dynastenfamilien
begünstigte rasche Expansion ein. Sie richtete
sich zunächst nach S in den Hunsrück-Nahe-
Raum, wandte sich um die Mitte des 15. Jh.s in-
folge einiger glücklicher Erbfälle der Zentral-
und Nordeifel zu, wo die M.er mit ansehnlichen
und wirtschaftlich prosperierenden Herrschaf-
ten in die Einflußzone Jülichs und Kurkölns ge-
rieten. Das Ergebnis war, daß die M.er – seit
1457 mit der Gf.enwürde bekleidet – im 15./16.
Jh. in eine die anderen Eifelherren überragende
Stellung aufrückten, die sie durch die Abschüt-
telung bestehender Lehnsbindungen und den
Erwerb der Reichsunmittelbarkeit für wesentli-
che Teile ihres Gesamtbesitzes deutlich doku-
mentierten. Das gleiche Erbfolgeprinzip, das
die Voraussetzung für die Besitzkumulation der
M.er gebildet hatte, führte dann im Fortgang
der Zeit zum Verlust mancher zuvor gewonne-
nen Herrschaften, die beim Fehlen männlicher
Nachkommenschaft im engeren Familienzweig
über erbberechtigte Töchter in die Hände an-
derer Adelsfamilien kamen. Zwar gelang es
1742 dem Gf.en Johann Wilhelm von M.-
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† Blankenheim (1731–1742) noch einmal, den
damals vorhandenen Besitz des Hauses in sei-
ner Hand zusammenzufassen. Doch für die
Umformung der Herrschaften-Agglomeration
in ein halbwegs einheitliches Territorium fehlte
der politische Wille, ungeachtet dessen, daß
schon zuvor in † Blankenheim ein zentrales Re-
gierungskollegium eingerichtet war. Die Herr-
schaft der letzten M.erin, Augusta von M.-
† Blankenheim, die 1744 den böhm. Gf.en Phil-
ipp Christian von † Sternberg geheiratet hatte,
ging 1794 mit dem Einmarsch frz. Truppen zu
Ende.

II. Bis zur Mitte des 15. Jh.s zählten die Her-
ren von M., die als Wappen einen roten Zick-
zackbalken im goldenen Feld führten, zu den
weniger bedeutenden Dynastengeschlechtern
der Eifel – einem Gebiet, in dem sich die poli-
tischen Interessen von Köln, Trier und Luxem-
burg kreuzten und durch ihre Rivalität den klei-
neren Dynasten Luft zum Leben ließen. Die
M.er hatten sich zwar mit dem Erwerb von An-
teilen an der Burg Steinkallenfels sowie an den
Herrschaften Wartenstein (1402) und Daun
(1420) über ihren Anfangsbesitz an der Lieser
und bei Wittlich (Oberkail) hinaus ausgedehnt
und mit nachgeborenen Söhnen schon Eingang
in das Trierer Domkapitel gefunden, doch war
ihre Machtbasis noch recht schmal. Das erwies
sich in der sog. Trierer Stiftsfehde (1430–1438),
in der sich nach zwiespältiger Ebf.swahl Ulrich
von M. gegen seinen Konkurrenten nicht durch-
zusetzen vermochte, obwohl er von keinem Ge-
ringeren als dem späteren Kard. Nikolaus von
Kues, der dem Hause M. von Jugend an verbun-
den war, juristisch und propagandistisch unter-
stützt wurde. Der Durchbruch in ein größeres
Wirkungsfeld gelang der Familie erst um die
Mitte des 15. Jh.s, als nach dem Aussterben der
Herren von † Schleiden (1435) und der Gf.en
von † Blankenheim (1468) deren ansehnliche
und aufgrund des Eisengewerbes wirtschaftlich
florierende Herrschaftsgebiete über angeheira-
tete Erbtöchter nach den üblichen Auseinander-
setzungen 1450 und 1469 gewonnen werden
konnten. Schon 1445 hatte Dietrich von M. als
Gatte der Elisabeth von † Schleiden das zur
Herrschaft † Schleiden zählende, von † Vian-
den lehnsabhängige † Neuenstein an sich ge-
bracht, 1452 sollte dann das mit † Schleiden
verbundene Jünkerath folgen.
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Gf. Dietrich III. von M. (1469–1498), der
noch über den M.er Gesamtbesitz verfügte, teil-
te diesen 1488 auf seine drei Söhne Kuno, Jo-
hann und Wilhelm auf und begründete damit
die drei Linien des Hauses M.: die Linie M.-
Schleiden mit den Herrschaften † Schleiden,
M. und den – 1476 erheirateten, allerdings erst
1489 endgültig erstrittenen – Herrschaften Kro-
nenburg und Neuerburg; die Linie M.- † Blan-
kenheim mit der Gft. † Blankenheim und den
Herrschaften † Gerolstein und Jünkerath; die
Linie M.-Kail, die infolge eines Zerwürfnisses
zwischen Vater und Sohn mit Oberkail und den
ererbten Anteilen an Daun am dürftigsten aus-
gestattet war, sie vermochte allerdings die zu-
nächst schmale Besitzbasis später noch um die
Herrschaften Dollendorf und † Falkenstein
(1554/74) sowie Neuerburg (1614: die Hälfte)
und † Manderscheid (1645) zu erweitern.

Im 16. Jh. waren es Repräsentanten der Li-
nien M.-Schleiden und M.- † Blankenheim, die
dem Hause M. Gewicht und Bedeutung verlie-
hen. Dietrich IV. von † Schleiden (1501–1551)
»der Weise« suchte 1512/13 eine Wetterauer-
Westerwälder-Eifeler Gf.envereinigung zustan-
de zu bringen, er vertrat als Ratgeber des Köl-
ner Kfs.en Hermann V. von Wied seinen Herrn
14 mal auf Reichstagen, betätigte sich im Auf-
trag Ks. Karls V. 1540/41 als Vermittler zwi-
schen diesem und dem Schmalkaldischen
Bund und wirkte als Mitglied des Präsidiums
bei den gescheiterten Religionsgesprächen in
Regensburg 1541 mit – spielte also eine gewis-
se reichspolitische Rolle in der Zeit der begin-
nenden Kirchenspaltung. Mit dem Ausschluß
der weiblichen Erbfolge versuchte er (vergeb-
lich) dem weiteren Zerfall des kumulierten
Herrschaftskomplexes entgegenzusteuern, den
er durch die Akquisition von Kerpen (1506),
Kasselburg (Einlöse 1524), Saffenburg an der
Ahr und Teilen der Gft. † Virneburg (1549)
noch beträchtlich vergrößert hatte. Von seinen
Enkeln ist Gf. Dietrich VI. v.a. dadurch hervor-
getreten, daß er in † Schleiden die Reformati-
on eingeführt hat, ohne sich persönlich offizi-
ell als Protestant zu bekennen. Der nachgebo-
rene Joachim (gest. 1582), dem als
Herrschaftsanteil Neuerburg zugewiesen war,
war 1576–1582 als stellvertretender Gouverneur
an der Regierung des Hzm.s Luxemburg betei-
ligt, allerdings wg. seiner unklaren religiösen
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Einstellung von der span. Krone argwöhnisch
beobachtet.

Von den Mitgliedern der Blankenheimer Li-
nie verdient der geistig interessierte Gf. Her-
mann (1548–1604), der Begründer des Blanken-
heimer Museums, als zeitweiliger ksl. Berater
und Kommissar bei der Regelung verschiedener
rheinischer Angelegenheiten (Vermittlung im
Konflikt zwischen dem Hzg. und Junghzg. von
Jülich-Kleve-Berg, Verheiratung des Junghzg.s)
eine Hervorhebung. Für diese Aufgaben emp-
fahl ihn u. a. seine humanistisch inspirierte
konfessionspolitisch neutrale Haltung, wie sie
am Hofe der Hzg.e von Jülich-Berg, seiner
Lehnsherren, lange Zeit vertreten wurde. Be-
lohnt wurde er im übrigen 1583 mit einem (al-
lerdings an nahezu unerfüllbare Auflagen ge-
knüpftes) Münzprivileg und 1588 mit einem
eingeschränkten Privilegium de non evocando für
alle seine Herrschaften. Reichspolitisch von
größerem Belang war Hermanns Bruder Jo-
hann, der als gegenreformatorisch aktiver Bf.
von Straßburg (1569–1592) den sog. Straßbur-
ger Kapitelstreit auslöste. Seine Wahl war durch
andere Straßburger Domherren aus verschie-
denen Linien des Hauses M. unterstützt wor-
den. Überhaupt scheint sich ein gemeinsames
Familienbewußtsein am ehesten noch beim Er-
werb geistlicher Pfründen und Ämter an bedeu-
tenden Stiften und Kl.n ausgewirkt zu haben. So
besetzten die M.er vom 15.–18. Jh. zahlr. Dom-
herrenstellen in Köln und Trier, zeitw. auch in
Lüttich und Straßburg sowie Kanonikate am
hochadligen Kollegiatstift St. Gereon in Köln;
1513–1576 stellten sie die Äbte von Prüm und
Stablo-Malmedy. Noch erfolgreicher waren die
weiblichen Mitglieder des Hauses, die – Pfrün-
den und Ämter in Adelsstiften wie Vreden, Ger-
resheim, Schwarzrheindorf sowie St. Ursula
und St. Cäcilien zu Köln nicht angeschlagen –
als Äbt.nen in Essen (1575–1578, 1588–1604,
1690–1691), Elten (1572–1602, 1674–1784) und
Thorn (1577–1579, 1647–1690, 1706–1717) so-
gar in den Reichsfs.enstand aufrückten und es
somit ihren bfl. Verwandten gleichtaten. Unter
letzteren stellt wohl Johann Moritz Gustav von
M.- † Blankenheim (1676–1763) die interessan-
teste Figur dar. Der Domherr zu Köln und
Straßburg wurde Bf. von Wiener Neustadt,
dann 1730 Ebf. von Palermo, schließlich 1733–
1763 Ebf. von Prag, das er allerdings nach 1740
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nicht mehr betreten durfte, weil er sich durch
seine familienererbte Anhänglichkeit an die
Wittelsbacher (Pfalz, Jülich-Berg, Kurköln) die
Ungnade des Wiener Hofes zugezogen hatte.
Immerhin hat er noch die Heirat seiner Groß-
nichte Augusta mit dem böhm. Gf.en von
† Sternberg vermitteln können.

Von dem Gf.en Karl Ferdinand von M.-Gerol-
stein (1670–1697) abgesehen, der es zum
Reichskammergerichtspräsidenten gebracht
hat, standen die anderen weltlichen Angehöri-
gen des† Blankenheimer Familienzweigs im 17.
und 18. Jh. als hochrangige Hof- und Verwal-
tungsbeamte oder als Offiziere im Dienst ben-
achbarter fsl. Territorien. So fungierte etwa
Franz Georg von M.- † Blankenheim (1697–
1731) als kurpfälzischer Obristhofmeister und
Erster Minister, dazu bekleidete er das Erbhof-
meisteramt in Kurköln. Sein Sohn Johann Wil-
helm, Gf. von M.- † Blankenheim, war kurpfäl-
zischer General. In diesem Zusammenhang
wird ganz deutlich, daß die Gf.en des 17./18. Jh.s
zu Hof gingen, nicht Hof hielten. Mit dem Ein-
tritt in den Fs.endienst erkannten die M.er ihren
dem Fs.enstatus gegenüber niederen Rang an.
Dem stand nicht entgegen, daß bereits der Vater
bzw. Großvater der beiden gen. † Blankenhei-
mer Gf.en, Salentin Ernst (1644–1697 [gest.
1705]), der ganz auf die Verbesserung der Wirt-
schaftskraft und Verwaltung seines Herrschafts-
gebietes konzentriert gewesen war, mit Erfolg
danach gestrebt hatte, sich aus der Lehnsabhän-
gigkeit von Jülich mit einer beträchtlichen Geld-
summe freizukaufen und † Blankenheim wie
† Gerolstein staatsrechtlich zu reichsunmittel-
baren Gft.en zu machen (1670).

Im übrigen ist in Erinnerung zu rufen, daß
nach dem Übergang Schleidens an die Gf.en
von der Marck das ganze Gewicht des Hauses
M. auf der Linie M.- † Blankenheim ruhte, zu-
mal dieser Besitzerwechsel und die damit ver-
bundenen bzw. sich daran anschließenden Erb-
auseinandersetzungen weitere Verluste nach
sich zogen, die 1614 in einem Teilungsvertrag
über die Schleidener Hinterlassenschaft fixiert
wurden, dem das Prinzip einer möglichst ange-
messenen Verteilung der Einkünfte zugrunde
lag, was ein Schlaglicht auf die eher gutsherrli-
chen als territorialpolitischen Herrschaftsvor-
stellungen der Familie wirft. So gingen den
M.ern † Virneburg, die Hälfte von Neuerburg,
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Kerpen und zunächst auch † Manderscheid ver-
loren, während Kronenburg an M.-Gerolstein
und die halbe Herrschaft Neuerburg an M.-Kail
fielen, welcher Linie 1645 auch noch der Rück-
erwerb von M. gelang. Daß sich die Verluste
nach dem Erlöschen der Schleidener Linie in-
sofern in Grenzen hielten, verdankte sich dem
Umstand, daß die einzelnen Familienzweige
der M.er seit dem 17. Jh. immer häufiger unter-
einander Heiratsverbindungen eingingen. Das
mochte einerseits Kalkül gewesen sein, begrün-
dete sich aber auch darin, daß der Kreis des für
eine Heirat in Frage kommenden Gf.enadels der
näheren und weiteren Umgebung immer klei-
ner wurde.

III. Außer ihrer Stammburg und dem erst
im 14. Jh. zu einer Burganlage ausgebauten Hof
in Oberkail haben die M.er selbst keine Burgen
gebaut, sondern die als Mittelpunkte kleiner
Herrschaften ererbten Burgen genutzt, vor-
nehmlich zu kurzzeitigen Aufenthalten oder als
Ausstattungsgut nachgeborener Söhne bzw. als
Wwe.nsitze. Bauarbeiten mit dem Ziel einer
wohnlicheren und repräsentativeren Ausgestal-
tung haben die M.er lediglich an den von ihren
jeweiligen Vorgängern übernommenen Burg-
und Schloßanlagen in † Schleiden und † Blan-
kenheim, in geringerem Maße auch in † Gerol-
stein durchführen lassen. † Blankenheim und
† Schleiden können deshalb als Res.schlösser
und -orte gelten, in denen sich zumindest Ru-
dimente eines höfischen Lebens auf bescheide-
nem Niveau nachweisen lassen. Dabei ist im
Auge zu behalten, daß die M.er Periode in
† Schleiden nur anderthalb Jh.e gedauert hat.
Seit ungefähr 1600 bildete M.- † Blankenheim
die Hauptlinie des Hauses und dementspre-
chend stellten Schloß und Flecken † Blanken-
heim das Zentrum dar, von dem die kulturelle
Ausstrahlung der Familie ausging. Das ländli-
che Oberkail, obwohl noch anfangs des 18. Jh.s
mit einem an die alte Burg sich anschließenden
»neuen Schloß« (Wackenroder 1934,
S. 245) ausgestattet, fiel dahinter deutlich zu-
rück, und auch der Stammsitz M. – seit 1645
wieder in der Hand der Linie Kail – bot kaum
noch Anreiz und Möglichkeit zu einem Wohn-
aufenthalt, geschweige denn zur Inszenierung
höfischen Lebens. Sein Besitz hatte eher sym-
bolische Bedeutung für das alle Linien über-
greifende Familienbewußtsein.
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IV. Dieses Bewußtsein fand seinen Nieder-
schlag schon in einer mit biographischen No-
tizen angereicherten Genealogie des Ge-
schlechtes, die um 1470 im Kl. Himmerod, der
ursprgl. Grablege der M.er, (als Auftragsar-
beit?) angefertigt worden ist und deren Anga-
ben – wie urkundliche Gegenkontrollen aus-
weisen – recht zuverlässig sind. Nach dem
Machtanstieg des Hauses im 15./16. Jh. hat sich
das Familienbewußtsein mit dem gelehrten und
selbstüberhöhenden Bestreben verbunden, die
eigene Herkunft auf die Römer zurückzuführen
und damit aus ferner, verklärter Vergangenheit
herzuleiten. Praktisch wirksam wurde das Zu-
sammengehörigkeitsgefühl der Familie – wie
schon bemerkt – v.a. bei der Besetzung geistli-
cher Pfründen und Dignitäten. Ein letztes Zeug-
nis weiterwirkenden familialen Zusammenhalts
war der ksl. bestätigte Familienvertrag von
1728, demzufolge beim Aussterben der Linie
M.-Kail 1742 deren ganzes Erbe an die einzig
überlebende Linie M.- † Blankenheim fiel.

Der Erinnerungskultur wie dem Repräsenta-
tionsbedürfnis gleichermaßen dürften auch die
überlieferten Porträts prominenter oder weni-
ger prominenter Familienmitglieder geschuldet
sein. So haben sich u. a. Bildnisse der Gf.en
Dietrich IV. von M.-Schleiden (1501–1551),
Franz Georg (1697–1731) und Johann Wilhelm
(1731–1772) von M.- † Blankenheim, der Gf.in
Augusta von † Sternberg-M.- † Blankenheim
(1780–1794 [gest. 1811]), des Gf.en Joachim von
M.- † Blankenheim, Generalkapitäns von Lu-
xemburg (gest. 1582), des Prager Ebf.s Johann
Moritz Gustav von M.- † Blankenheim (1733–
1763) und der Äbt. von St. Cäcilien in Köln Eli-
sabeth von M.-Kail (1528) als Stifterin erhalten
[Einzelnachweise im Katalog von 1990, S. 17,
93, 91, 85, 98, 26, 97]. Ein Porträt der Eheleute
Johann Arnold von M.- † Blankenheim (1614–
1644) und Antonia Elisabeth von M.-Gerolstein,
gemalt 1632, war bis 1944 noch vorhanden, ist
seitdem verschollen; eine lebensähnliche Holz-
figur des Gf.en Salentin Ernst von M.- † Blan-
kenheim (1644–1697) steht im Kreuzgang der
Abtei Marienstatt bei † Hachenburg im Wester-
wald und dürfte im Zusammenhang mit seiner
vormundschaftlichen Regierung der Gft.
† Sayn-Hachenburg seit 1652 zu sehen sein
[Nachweis und Abbildung: Jahrbuch des Krei-
ses Euskirchen 2006, S. 35].
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Wilhelm Janssen

B. Manderscheid

I. Die Herren (seit 1457: Gf.en) von M. wa-
ren ein aus der Südeifel stammendes Edel-Her-
rengeschlecht, dem es im SpätMA gelungen ist,
eine Anzahl kleiner, durchweg von Luxemburg
oder Trier lehnsabhängiger Eifelherrschaften zu
erwerben, von denen die bedeutendsten die
Herrschaft † Schleiden (1450) und die Gft.
† Blankenheim (1469) waren. 1488 ist die Herr-
schaften-Agglomeration unter die dadurch ent-
stehenden drei Linien M.-Schleiden, M.-
† Blankenheim und M.-Kail aufgeteilt worden.
Wirtschaftliche und politische Voraussetzungen
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zur Ausbildung einer Art höfischen Lebens hat
es nur in † Schleiden und † Blankenheim ge-
geben.

II. Eine unter diesem Gesichtspunkt erfol-
gende systematische Durchforschung der für
die M.er Zeit in dichter Folge vorhandenen
Rechnungen, die im arenbergischen Archiv in
† Enghien liegen, läßt entspr. Einblicke erwar-
ten. Die bis jetzt daraus der Öffentlichkeit vor-
gelegten Stichproben, die das Begräbnis des
Gf.en Dietrich IV. von M.-Schleiden (gest. 1551)
und die Tauffeier (1541) des früh verstorbenen
Junggf.en Hermann von M.-Schleiden betref-
fen, geben zu erkennen, daß man zu diesen li-
turgisch-zeremonialen Festlichkeiten viele Gä-
ste aus der näheren und weiteren Umgebung
beherbergte (zum größeren Teil im Städtchen,
nicht auf dem Schloß), sie mit reichlichem Es-
sen und Trinken traktierte, die Musiker aller-
dings von auswärts bestellen mußte. Ehrengast
und Taufpate war 1541 der Kölner Ebf. Hermann
V. von Wied. Über die Organisation des Hofes
ist nichts bekannt; seine Finanzierung beruhte
auf der fiskalischen Abschöpfung des Eisenge-
werbes im Schleidener Tal. Die in den Bereich
der Kunstförderung schlagenden Aktivitäten
sind unter† C. Schleiden erwähnt. Ob die Gf.en
bzw. der gfl. Hof Einfluß auf die mit dem Zeit-
geschmack gehende künstl. Gestaltung der
Ofenplatten, eines der Hauptprodukte der Ei-
senherstellung und -verarbeitung in der Eifel,
genommen haben, läßt sich nicht sagen.

Um die Wende vom 16. zum 17. Jh. ist der Hof
der M.er in † Schleiden erloschen, wobei ab-
schließend noch festzuhalten ist, daß die ein-
schlägigen Quellen, soweit bis jetzt bekannt,
diesen Begriff nicht gebrauchen.

Im Gegensatz zur Überlieferung für
† Schleiden haben sich für † Blankenheim kei-
ne Rechnungen erhalten, so daß detaillierte In-
formationen über dortige höfische Aktivitäten
fehlen. Es gibt stattdessen aber andere Quellen-
typen wie Hofordnungen und Inventare, die auf
die höfischen Verhältnisse des 16.–18. Jh. ein-
zelne Streiflichter werfen. Soweit sie die Aus-
stattung des Res.schlosses mit Möbeln, Bildern
und Zeugnissen einer gehobenen, mit wissen-
schaftlichen und künstl. Interessen angerei-
cherten Lebenskultur betreffen, sind sie unter
† C. Blankenheim angeführt. Zwei sog. Hof-
ordnungen von 1533/38 und 1615, in denen vom

manderscheid

gräflichen hauss Blankenheim die Rede ist, sind
noch ganz im Hausväterstil der älteren Zeit ab-
gefaßt. Erst nachdem 1615 allen Burgbewoh-
nern eingeschärft worden ist, sich zur catholi-
schen kirchen und anhoerung gottlichen worts, auch
gebrauchung der heilger sacramenten zu halten und den
uralten woll herbrachten burgfrieden zu wahren, wer-
den dem Personal die Pflichten zugewiesen:
dem Bgf.en bzw. Burgvogt, Wachtmeister,
Pförtner, Kellner, Koch, Küchenschreiber, Bot-
telier und den anderen officianten. An solchen
anderen officianten weiß die Ordnung von
1533/38 noch Turmwächter, Rentmeister, Bäk-
ker und Brauer, Marstaller und Schmied,
Schneider und Kämmerling, schließlich Kaplan
und Schreiber zu nennen. Beide Listen vermit-
teln den Eindruck eines personell wohlausge-
statteten burg-, aber nicht schloßbezogenen
adeligen Haushalts, in dem der abendliche Ver-
schluß der Tore und das Aufziehen der Zug-
brücke noch eine wichtige Rolle im Aufgaben-
kanon spielten. Gleichwohl ist dafür 1615 der
Begriff der hoffhaltungh gebraucht, deren zeit-
weilige Verlegung nach Jünkerath als Möglich-
keit ins Auge gefaßt war.

Die wirtschaftliche Grundlage dürften auch
hier die eher kargen Einkünfte aus der Land-
wirtschaft und die etwas reichlicher fließenden
aus dem Eisengewerbe abgegeben haben, dazu
kamen seit dem Ende des 17. Jh.s die Remune-
rationen aus dem Fs.endienst. Münzen haben
die † Blankenheimer Gf.en erst spät und nur
spärlich geprägt, obwohl sie dazu schon seit
1584 durch ein, mit erheblichen Einschränkun-
gen verbundenes, ksl. Privileg grundsätzlich be-
rechtigt waren.

Diese ländlich-adelige Welt hat sich im 18. Jh.
um einiges verfeinert und differenziert; für ge-
nauere Angaben fehlen jedoch die Quellen. Je-
denfalls hielten die Gf.en damals weniger selbst
Hof in † Blankenheim als daß sie als oberste
Hofbeamte die fsl. Hofgesellschaften in Mann-
heim und Bonn anführten. Das kostete sie
nichts, brachte im Gegenteil noch einiges Geld
ein.

In dieser Zeit dürfte das Schwergewicht ihres
Interesses wohl nicht auf dem Ausbau der ei-
genen Hofhaltung, sondern auf der Organisa-
tion der Verwaltung ihrer seit 1697 bzw. 1742
wiederum vereinten Herrschaftsgebiete gelegen
haben, denen auf der lokalen Ebene in her-
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kömmlicher Weise Rentmeister bzw. Schulthei-
ßen bzw. Amtleute vorstanden. Seit 1700 zeich-
nete sich die Etablierung einer mit fünf Regie-
rungsräten, zwei Sekretären und zwei Archiva-
ren besetzten zentralen »Regierungskanzlei«
unter Leitung eines Regierungsdirektors ab, für
die 1787 ein neues Amtsgebäude errichtet wur-
de, das von den Baulichkeiten des alten Schlos-
ses am erfolgreichsten dem Verfall getrotzt hat.
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Wilhelm Janssen

C. Manderscheid
Siehe in der Artikelgruppe Blankenheim † C. Blan-

kenheim † C. Gerolstein † C. Schleiden

MANSFELD

A. Mansfeld
I. Das Geschlecht der M.er Gf.en gehört zu

den ältesten Dynastien im dt. Raum. Bereits im
11. Jh. wurden sie als Gaugf.en im nördlichen

mansfeld

Hassegau (das Gebiet entspricht ungefähr dem
der späteren Gft.) geführt. Sie waren über Jh.e
hinweg im Heiligen Römischen Reich Deut-
scher Nation v.a. durch ihre Heiratspolitik und
als ksl. Heerführer tief verwurzelt. Im Stamm-
baum der M.er Gf.en finden sich auch zahlr.
Bf.e (darunter zwei Ebf.e) sowie Ritter vom Gol-
denen Vlies. Die Mitglieder der weitverzweigten
Familienlinien waren mit solch einflußreichen
Geschlechtern wie den Gf.en zu † Hohnstein,
† Stolberg und† Schwarzburg, den Hzg.en von
Braunschweig und Württemberg, den Fs.en zu
Anhalt, den Mgf.en von Brandenburg und mit
dem dänischen Kgs.haus verwandt.

Ihre Herkunft liegt im Dunkel der Geschich-
te. Eine in Ermangelung schriftlicher Quellen
überlieferte Namensgenesis aus der altgerman.
Mythologie oder dem Privileg Karls des Großen
(eines »Mannes Feld«) abzuleiten, ist ebenso sa-
genhaft wie die Rückführung der gfl. Ahnenrei-
he auf die Tafelrunde von Kg. Artus.

II. Der gleichnamige Stammsitz der Gf.en
von M. (Sachsen-Anhalt, Lkr. M.-Südharz) gilt
als eines der frühesten und größten Renais-
sanceschlösser in Dtl. und verkörpert den Typus
des »befestigten Schlosses«. Hervorgegangen
ist er aus einer Burg wohl aus dem 11. Jh. Der
Ortsname M. (Kl. M.?) taucht urkundlich schon
973 im Zusammenhang mit einem Besitztausch
zwischen dem Ebf. Adalbert von Magdeburg
und dem Abt Werinher von Fulda auf. Gemein-
hin wird in diese Zeit die Entstehung des M.er
Geschlechts dat. – möglich, daß sie zuerst ot-
tonische Ministeriale waren.

Thematisch hervorzuheben ist der reforma-
tionsgeschichtliche Bezug des Stammsitzes zu
Martin Luthers Kindheit und dessen Postulat:
»Ein feste Burg ist unser Gott«. Als Lehnsherren
der Familie des Reformators, der am Fuß ihrer
Hauptres. in Thal-M. als Sohn eines gfl. Hütten-
meisters und Bergbeamten aufwuchs, sind die
M.er von kulturgeschichtlicher Bedeutung.

Die Gf.en von M. gehörten seit der ersten
Hälfte des 12. Jh.s zum Hochadel, waren so
»reichsunmittelbar«. Sie zeichneten sich zu-
nächst im Dienst der salischen Herrscher aus,
nahmen aber in den dt. Thronstreitigkeiten des
12./13. Jh.s wechselseitig Partei. So stand der
letzte Altm.er Gf. Burchard I. (gest. 1229) zu-
nächst auf der Seite Philipps, 1208 auf der Ottos
IV. und schwenkte dann 1212 zu Friedrich II.


